
  
 

 Kotierungsinserat 

  

  
 

 

Formelle Kotierung von 1'050'000 Namenaktien  

von je CHF 29.00 Nennwert aus bedingtem Kapital 

 
Firma und Sitz der Emittentin  
 

Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, CH-6000 Luzern  
 

Bedingtes Kapital Die Generalversammlung der Mobimo Holding AG, Luzern, vom 5. Mai 2010 hat 
auf Antrag des Verwaltungsrates der Erhöhung des bedingten Kapitals im 
Umfang von 1'200'000 Namenaktien von je CHF 29.00 Nennwert, wovon bis zu 
1'050'000 Namenaktien für die Unterlegung der 2.125% Wandelanleihe 2010 – 
2014 von CHF 175'000'000 bestimmt sind, zugestimmt.  
 

Kotierung Die formelle Kotierung der 1'050'000 Namenaktien von je CHF 29.00 Nennwert 
wurde gemäss regulatorischem Standard für Immobiliengesellschaften an der SIX 
Swiss Exchange auf den 10. August 2010 beantragt und bewilligt. 
 

Gleichstellung Die aus dem bedingten Kapital infolge der Ausübung von Wandelrechten 
auszugebenden Namenaktien sind den bisherigen Namenaktien der Mobimo 
Holding AG rechtlich gleichgestellt und für das Geschäftsjahr 
dividendenberechtigt, in welchem die Wandlung erfolgt. 
 

Verbriefung Die neu geschaffenen Namenaktien werden als Wertrechte mit aufgehobenem 
Titeldruck ausgegeben und bei der SIX SIS AG buchmässig geführt.  
Die Aktionäre können jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von 
ihnen gehaltenen Aktien verlangen. 
 

Valorennummer,  
ISIN und Tickersymbol 

Namenaktie Mobimo Holding AG  
von CHF 29.00 Nennwert                           1 110 887 / CH0011108872 / MOBN 
 

Beauftragte Bank UBS AG 

Ort und Datum Zürich, 10. August 2010 
 
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 
652a bzw. 1156 OR dar.  
Auf der Grundlage von Artikel 33 Ziffer 2 lit. c des Kotierungsreglements 
wurde auf die Erstellung eines Kotierungsprospektes für die 1'050’000 
Namenaktien, welche voraussichtlich im Zusammenhang mit der 2.125% 
Wandeanleihe 2010-2014 von CHF 175'000'000 (Valor: 11.299.133; ISIN: 
CH0112991333; Symbol: MOBN) ausgegeben werden, verzichtet.  
 

 
 


